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Sonstige Bescheinigungen und 
Berichte des Wirtschaftsprüfers  
bei Kreditinstituten

Ralph Hüsemann / Christopher Zilch

Die Regulierungsdichte von Kreditinsti-

tuten ist unvermindert hoch und steigt 

weiter an. Mittels der PrüfbV werden In-

stitute bereits umfassenden Prüfungen 

unterworfen. Es gibt weitere Anlässe, 

wes wegen sich Institute zusätzlichen 

Über prüfungen stellen müssen. 

Dies betrifft etwa (Zwangs-)Mitgliedschaf-

ten in Sicherungseinrichtungen oder die 

Durchführung bestimmter Geschäfte, bei 

denen spezielle Bescheinigungen oder 

Berichte von Wirtschaftsprüfern verlangt 

werden. Hierbei sind frei zu verfassen de 

Berichte oder Bescheinigungen von vor-

formulier ten Berichten und Bescheini-

gungen zu unterscheiden. Teilweise wer-

den auch Unterschriften von Wirtschafts-

prüfern auf bestimmten Formularen 

gefordert.

Vorformulierte Berichte  

und Bescheinigungen

Bezüglich der vorformulierten Berichte 

und Bescheinigungen ergibt sich aus Sicht 

des Wirtschaftsprüfers das Problem, dass 

die Empfänger teilweise Texte vorgeben, 

die etwa aus inhaltlichen oder haftungs-

mäßigen Gründen nicht unterschrieben 

werden können. Aus dem IDW AK „Son-

stige betriebswirtschaftliche Prüfungen 

und verwandte Leistungen“ wurde 2015 

ein Positionspapier hierzu ver öffentlicht.1) 

Demzufolge besteht ein Problem solcher 

Bescheinigungen darin, dass sie an den 

Verwender gerichtet sind und nicht an 

denjenigen, mit dem ein Auftragsverhält-

nis besteht. Außerdem liegen teilweise 

unklar formulierte Prüfungsgegenstände 

vor oder es werden keine eindeutigen Ur-

teilskriterien vorgegeben.2)

Deshalb werden einige dieser Bescheini-

gungen und Berichte nicht in der vom 

Verwender gewünschten Form erstellt, 

da dies berufsrechtlichen Grundsätzen 

der Wirtschaftsprüfer widersprechen 

würde. Als alternative Vorgehensweisen 

haben sich zwei Möglichkeiten etabliert. 

Zum einen werden nach anerkannten  

Berufsgrundsätzen erstellte Vermerke, 

Bescheinigungen oder Berichte anstelle 

der vorformulierten Bescheinigungen er-

stellt. Zum anderen treten sie teilweise 

neben die vorformulierten Bescheinigun-

gen, was jedoch nicht immer von den 

Verwendern akzeptiert wird und Abstim-

mungsbedarf erfordert. 

Erweiterungen des durch die PrüfbV vor-

gesehenen Prüfungsumfangs können 

auch aus der Zugehörigkeit zum genos-

senschaftlichen oder zum Sparkassensek-

tor resultieren. Zuletzt ist eine Zunahme 

von freiwilligen Prüfungen des Gover-

nance-, Risk- und Kontrollsystems festzu-

stellen. 

Nicht betrachtet werden spezielle Be-

scheinigungen, die von den Aufsichtsbe-

hörden anlassbezogen beziehungsweise 

ohne gesetzliche Grundlage angefordert 

werden, wie etwa B. Bescheinigungen 

über Kapitalmaßnahmen.

KEV-Bescheinigung: Zur Besicherung des 

Kreditgeschäfts kann jedes Institut, das 

die Voraussetzungen als Geschäftspart-

ner der Deutschen Bundesbank erfüllt, 

notenbankfähige Kreditforderungen als 

nicht marktfähige Sicherheiten einrei-

chen. Mit der Anwendung „Kreditforde-

rungen – Einreichung und Verwaltung“ 

(KEV) stellt die Bundesbank hierfür eine 

IT-Anwendung zur Verfügung. 

Im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen (AGB/BBk) hat die Deut-

sche Bundesbank3) in Abschnitt 5 Nr. 11 

Abs. 1 geregelt, dass der Einreichende 

jährlich eine Prüfung durchführen lassen 

muss, die im Rahmen der Jahresab-

schlussprüfung oder einer sons tigen Prü-

fung stattfinden kann. Die Bank bezie-

hungsweise der Wirtschaftsprüfer hat 

dann über das Ergebnis auf einem Be-

richtsvordruck der Bundesbank zu infor-

mieren. Hierbei handelt es sich um eine 

Prüfung, bei der die Ordnungsmäßigkeit 

der Verfahren zur Einreichung der Kre-

ditforderungen bei der Bundesbank so-

wie der Bestand und die Meldung der 

eingereichten Forderungen zum Stichtag 

zu prüfen sowie ein Bericht an die Bun-

desbank zu erstatten ist. Die Prüfung ist 

als eine Verfahrens- und eine Stichpro-

benprüfung durchzuführen. 

Der Prüfungsauftrag wird auf Basis des 

International Standard on Assurance En-

gagements (ISAE) 3000 (revised) bezie-

hungsweise des IDW EPS 970 durchge-

führt. Die Berichterstattung über eine 

solche sonstige betriebswirtschaftliche 

Prüfung hat der Wirtschaftsprüfer als 

„Prüfungsvermerk“ zu bezeichnen. In 

den Fällen der KEV-Bescheinigung wurde 

der Inhalt des Berichtsvordrucks eng mit 

dem IDW abgestimmt, so dass es für den 

Wirtschaftsprüfer statthaft ist, seine Un-

terschrift auf dem Vordruck zu leisten.

„Prüfungsvermerk“

GLRG-II/TLTRO-II-Programm: Der EZB-Rat 

hatte Anfang 2016 angekündigt weitere 

Anreize für die Kreditvergabe zu setzen 

und längerfristige Refinanzierungsge-
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schäfte (GLRG-II/TLTRO-II) durchzufüh-

ren.4) Es wurden beziehungsweise wer-

den insgesamt vier GLRG-II beginnend im 

Juni 2016 in vierteljährlichem Abstand 

durchgeführt. Bei entsprechender Netto-

kreditvergabe wird eine Prämie bis zur 

Höhe des Zinssatzes der Einlagefazilität 

gewährt. Geschäftspartner können bei 

den vier GLRG-II insgesamt bis zu 30 Pro-

zent ihres am 31. Januar 2016 ausstehen-

den Bestands anrechenbarer Kredite auf-

nehmen, abzüglich noch ausstehender, 

im Rahmen der ersten beiden GLRG auf-

genommener Kredite.

Meldebogen für spezifische Bilanzdaten

Um die zugrunde liegenden Bilanzdaten 

zu erheben und zu bewerten, benötigt 

die Bundesbank spezifische Bilanzdaten. 

Diese sind von den interessierten Insti-

tuten über einen speziellen Meldebogen 

bei der Bundesbank einzureichen. Insge-

samt sind hierfür zwei Bilanzdatenmel-

debögen einzureichen. Der erste Melde-

bogen, der den Zeitraum vom 1. Februar 

2015 bis zum 31. Januar 2016 abdeckte, 

musste einmalig von jedem an der Teil-

nahme interessierten Institut vor der ers-

ten Teilnahme eingereicht werden.

Der zweite Meldebogen, der bis zum 15. 

Mai 2018 bei der Deutschen Bundesbank 

einzureichen ist, umfasst den Zeitraum 

vom 1. Februar 2016 bis zum 31. Januar 

2018 und dient der Berechnung der Zins-

sätze der aufgenommenen Volumina.  

GLRG-II-Teilnehmer sind dazu verpflich-

tet, bis zum 15. Mai 2018 einen Bericht 

eines Wirtschaftsprüfers über die Über-

prüfung der Bilanzdatenmeldebögen ein-

zureichen. Falls Geschäftspartner dieser 

Pflicht nicht nachkommen, verfällt die 

Möglichkeit zur Gewährung einer Prämie.

Die Anforderungen an die hierfür durch 

einen Wirtschaftsprüfer vorzunehmende 

Prüfung sind in Art. 7 Abs. 5 des EZB-Be-

schlusses vom 28. April 2016 festgelegt.5) 

Der Prüfer kann die Daten der ersten Da-

tenmeldung im Rahmen der jährlichen 

Abschlussprüfung des Teilnehmers prüfen 

und die Ergebnisse seiner Untersuchung 

zu dem Zeitpunkt einreichen, der auf 

dem veröffentlichten unverbindlichen Ka-

lender für GLRG-II angegeben ist. Die Un-

tersuchungsergebnisse des Wirtschafts-

prüfers für die zweite Datenmeldung 

werden grundsätzlich zusammen mit der 

zweiten Datenmeldung eingereicht.

Der Wirtschaftsprüfer prüft die Exaktheit 

der vorgelegten Daten. Hierfür kontrol-

liert er, ob die anrechenbaren Kredite des 

Teilnehmers die Zulassungskriterien erfül-

len; ob die gemeldeten Daten den Leitli-

nien und den in der Verordnung (EU) Nr. 

1071/2013 eingeführten Konzepten ent-

sprechen; ob sie mit gemäß den Bestim-

mungen dieser Verordnung zusammen-

gestellten Daten in Einklang stehen; und 

ob Kontrollen und Verfahren vorhanden 

sind, um die Integrität, Exaktheit und 

Konsistenz der Daten zu prüfen. Hierfür 

wird ein vorformulierter Bericht zur Ver-

fügung gestellt.6) In diesem kann der auf 

ISAE 3000 basierende Bericht ohne An-

passungen verwendet werden, da der 

Text mit dem IDW vorab abgestimmt 

wurde.

Bescheinigungen aufgrund von (Zwangs-)

Mitgliedschaften – in der Entschädigungs-

einrichtung deutscher Banken: Die Ent-

schädigungseinrichtung deutscher Ban-

ken (EdB) ist eine Institu tion für die  

gesetzliche Einlagensicherung in Deutsch-

land. Die erforderlichen Mittel werden 

durch Beiträge der zugeordneten Kredit-

institute aufgebracht. Die Grundlage für 

die Tätigkeit der EdB war bis zum 2. Juli 

2015 das Einlagensicherungs- und Anle-

gerentschädigungsgesetz (EAEG). Seit 

dem 3. Juli 2015 wurde dieses System in 

ein eigenständiges Einlagensicherungsge-

setz (EinSiG) überführt. Grundlage ist das 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 

2014/49/EU (DGSD-Umsetzungsgesetz) 

vom 28. Mai 2015. Ziel der neuen Einla-

gensicherungsrichtlinie ist ein höheres 

Schutzniveau und die maximale Harmoni-

sierung der Einlagensicherungssysteme.

Durch das EinSiG kann es in zwei Fällen 

zu Prüfungen kommen. Die Entschädi-

gungseinrichtung kann die Erhebung 

eines Sonderbeitrags gegenüber einem 

CRR-Kreditinstitut ganz oder teilweise zu-

rückstellen, wenn die Gefahr besteht, 

dass dieses Institut aufgrund der an die 

gesetzliche Entschädigungseinrichtung zu 

leistenden Zahlungen seine Verpflich-

tungen gegenüber seinen Gläubigern 

nicht mehr erfüllen kann. Dies erfolgt auf 

Antrag des Instituts. Dieses hat mit dem 

Antrag die Bestätigung eines Wirtschafts-

prüfers vorzulegen, dass durch die zu  

leis ten den Zahlungen eine Gefahr für die  

Erfüllung seiner Verpflichtungen gegen-

über seinen Gläubigern bestehen würde.

Prüfung durch geeignete Dritte

Außerdem hat die EdB zur Einschätzung 

der Gefahr des Eintritts eines Entschädi-

gungsfalls und zur Überprüfung der Ein-

haltung der Pflichten regelmäßig und bei 
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Neben den allgemeinen Anforderungen der Be-
richterstattung über Jahres- und Konzernab-
schlussprüfungen registrieren die Autoren in den 
vergangenen Jahren noch zahlreiche weitere 
spezielle Anforderungen an Bescheinigungen 
oder Berichte, die teilweise einen weiten Kreis 
von Banken und teils nur wenige Institute bei 
speziellen Konstellationen betreffen. Bei ihrer 
Darstellung und Systematisierung unterscheiden 
sie frei zu erstellende und vorformulierte Berichte 
und Bescheinigungen. Außerdem verweisen sie 
für bestimmte Institute auf Erweiterungen des 
Prüfungsauftrags und darüber hinaus auf eine 
verstärkte Bedeutung von zusätzlichen (freiwil-
ligen) Prüfungen von Teilbereichen der Corporate 
Governance. (Red.)
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gegebenem Anlass Prüfungen der ihr zu-

geordneten Institute vorzunehmen. Sie 

hat die Intensität und Häufigkeit der Prü-

fungen an der Wahrscheinlichkeit des 

Eintritts eines Entschädigungsfalls und an 

der Höhe der in diesem Fall zu erwar-

tenden Entschädigung auszurichten. 

Die Prüfungen sind durch eigene sach-

kundige Prüfer der EdB durchzuführen 

oder geeignete Dritte (Wirtschaftsprüfer) 

mit den Prüfungen zu beauftragen. Die 

Prüfungen dürfen nicht durch den Ab-

schlussprüfer oder den Prüfer der Melde-

pflichten und Verhaltensregeln des Insti-

tuts durchgeführt werden.

Anfang 2016 wurde die Entschädigungs-

einrichtungs-Finanzierungsverordnung 

(EntschFinV) veröffentlicht. Danach sind 

Institute, die der Entschädigungseinrich-

tung im jeweiligen Abrechnungszeitraum 

zugeordnet sind, zur Zahlung eines Jah-

resbeitrags verpflichtet. Die EntschFinV 

löste die EdB-Beitragsverordnung sowie 

die EdVÖB-Beitragsverordnung ab. Im 

Rah men der EdB-Beitragsverordnung war 

bei der Inanspruchnahme bestimmter Ab-

zugspositionen bei der Berechnung der 

Umlage zur Finanzierung des EdB eine 

Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers 

erforderlich, soweit die Abzugspositi-

onen nicht aus der Bilanz ersichtlich wa-

ren. Im Rahmen des Übergangs auf eine 

risikoorientierte Beitragsberechnung sind 

bei der EntschFinV solche Abzugspositi-

onen entfallen, sodass keine Pflicht mehr 

besteht, entsprechende Bescheinigungen 

von Wirtschaftsprüfern einzuholen. Es ist 

jedoch nicht ausgeschlossen, dass künftig 

wieder gesonderte Bestätigungen von 

Wirtschaftsprüfern eingefordert werden 

könnten.

Mitgliedschaft im Einlagensicherung-

fonds deutscher Banken: Über die gesetz-

liche Einlagensicherung hinaus sind zahl-

reiche Kreditinstitute auch freiwilliges 

Mitglied im Einlagensicherungsfonds des 

Bundesverbands Deutscher Banken (ESF), 

der einen höheren Schutzumfang bie-

tet.7) Bei einem Institut, das sowohl am 

ESF als auch an der Entschädigungsein-

richtung deutscher Banken mitwirkt, 

nehmen der ESF und die EdB die Entschä-

digung gemeinsam vor.

Der ESF erhebt bei seinen Mitgliedern 

eine regelmäßige jährliche Umlage. Ge-

mäß § 5 Nr. 1 des Statuts des ESF8), in der 

bis zum 30. September 2017 gültigen Fas-

sung, sind die Banken verpflichtet, eine 

Jahresumlage in Höhe von 0,6 Promille 

der Bilanzposition „Verbindlichkeiten ge-

genüber Kunden“ ihres letzten Jahres-

abschlusses, den sie vor dem 30. Juni auf-

gestellt haben, zu entrichten. Institute 

müssen auf Anforderung unverzüglich 

eine Bestätigung des Abschlussprüfers 

übermitteln, dass sie ihre Jahresumlage 

in richtiger Höhe berechnet haben, was 

bei der Inanspruchnahme von Abzugspo-

sitionen gemäß § 5 Nr. 1 Satz 5 des Sta-

tuts des ESF gegeben war. Auch hier hat 

sich als Best Practice eine Durchführung 

dieser Prüfung aufgrund von vereinbar-

ten Untersuchungshandlungen nach dem 

International Standard on Related Ser-

vices 4400 (ISRS 4400) entwickelt.

Sicherungseinrichtungen  

für Verbundinstitute

Aktuell wurden neue Statuten veröffent-

licht, die ab Oktober 2017 in Kraft getre-

ten und erstmals für 2018 anzuwenden 

sind.9) Demnach wird auch hier auf eine 

risikoorientierte Ermittlung des Jahresbei-

trags umgestellt, sodass keine allgemei-

nen Abzugspositionen mehr vorgesehen 

sind und die gesonderte Bescheinigung 

eines Wirtschaftsprüfers entfällt. Ledig-

lich für Zweigstellen gemäß § 53 KWG 

gilt dann gemäß Statut des ESF noch Fol-

gendes: Für die Bemessung der Jahresum-

lage ist auf die gesicherten Einlagen ab-

zustellen, die von der Zweigstelle in der 

Vermögensübersicht beziehungsweise in 

der monatlichen Bilanzstatistik zu berück-

sichtigen sind. Sie sind verpflichtet, das 

Volumen der erfassten Einlagen zu erfas-

sen und nachzuweisen. Auf Verlangen 

hat die Zweigstelle eine Bestätigung 

eines Wirtschaftsprüfers über die Richtig-

keit der Angaben beizubringen, die den 

Anforderungen des Prüfungsstandards 

IDW PS 490 genügt.

Mitgliedschaften in anderen Sicherungs-

einrichtungen als der Entschädigungsein-

richtung Deutscher Banken – Allgemeine 

Anforderungen: Daneben gibt es weitere 

Sicherungsrichtungen für Institute aus 

dem genossenschaftlichen Bereich, aus 

dem Sparkassensektor sowie für öffent-

liche Banken.10) Im genossenschaftlichen 

Bereich gibt es ebenfalls ein zweistufiges 

System aus gesetzlicher und freiwilliger 

Einlagensicherung.11) Die gesetzliche Ein-

lagensicherung wird durch die BVR Insti-

tutssicherung GmbH wahrgenommen. 

Gemäß des Statuts der BVR Institutssiche-

rung GmbH sind Primärinstitute, die nicht 

in der Rechtsform einer eingetragenen 

Genossenschaft betrieben werden, ver-

pflichtet, (…) den Prüfungsauftrag so zu 

erteilen, dass er hinsichtlich Inhalt und 

Umfang der genossenschaftlichen Pflicht-

prüfung entspricht. Institute, die nicht 

durch einen Prüfungsverband geprüft 

werden, sind verpflichtet, ihren Ab-

schlussprüfer zu beauftragen, die Einhal-

tung der Sorgfaltspflichten und die Be-

achtung der Bestimmungen der Satzung 

durch das Institut zu prüfen und darüber 

in den Prüfungsberichten Ausführungen 

zu machen. 

Da die Berichterstattung in den Prü-

fungsberichten zum Jahresabschluss er-

folgen soll, entfällt die Erstellung einer 

gesonderten Bescheinigung. Darüber hi-

naus ist die BVR Institutssicherung GmbH 

dazu verpflichtet, regelmäßig und bei 

gegebenem Anlass Prüfungen der zuge-

hörigen Institute vorzunehmen.

Gemäß ihres Statuts darf sie sich dazu ge-

eigneter Dritter, wie insbesondere Wirt-

schaftsprüfern, bedienen. Über das Prü-

fungsergebnis ist ein Bericht zu erstellen. 

Dieser enthält die Feststellung, ob Um-

stände vorliegen, welche die Erforder-

lichkeit von Maßnahmen des Instituts-

schutzes und die Gefahr des Eintritts 

eines Entschädigungsfalls begründen. 

Wurden im Rahmen der Prüfung wesent-

liche Verstöße festgestellt, enthält der Be-

richt auch diese Feststellungen. Die Finan-

zierung der BVR Institutssicherung erfolgt 

über eine Kostenpauschale, die risikoba-

siert auf die Mitglieder verteilt wird. Hier-

für sind keine Tätigkeiten eines Wirt-

schaftsprüfers vorgesehen.

Gemäß des Statuts der Sicherungseinrich-

tung des BVR sind Abschlussprüfungen 

von Instituten, die der Sicherungseinrich-
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tung angehören, ebenfalls so durchzu-

führen, dass sie hinsichtlich Inhalt und 

Umfang der genossenschaftlichen Pflicht-

prüfung entsprechen. Da hierüber in den 

Prüfungsberichten Ausführungen zu ma-

chen sind, entfällt ebenfalls die Erstel-

lung einer gesonderten Bescheinigung.

Sparkassensektor: System  

von 13 Sicherungseinrichtungen

Das Sicherungssystem der Sparkassen be-

steht aus insgesamt 13 Sicherungseinrich-

tungen, die zu einem Sicherungssystem 

zusammengeschlossen sind.12) Die Prü-

fung ist mindestens jährlich durchzufüh-

ren. Darüber hinaus werden vereinbarte 

Untersuchungshandlungen bezüglich der 

zu zahlen den Verbandsumlagen an den 

DSGV durchgeführt.

Für die öffentlichen Banken gibt es eben-

falls zwei Einlagensicherungssysteme. Die 

Entschädigungseinrichtung des Bundes-

verbandes Öffentlicher Banken Deutsch-

lands GmbH (EdÖ) ist hier die gesetzliche 

Entschädigungseinrichtung. Neben der 

EdÖ besteht auf freiwilliger Basis der Ein-

lagensicherungsfonds des Bundesver-

bandes Öffentlicher Banken Deutschlands 

e. V. (ESF des VÖB).13) Die EdÖ berechnet 

die Beiträge auf Basis der EntschFinV, so-

dass die obigen Grundsätze gelten. 

Anders verhält es sich mit dem ESF des 

VÖB. Gemäß § 11 Nr. 2 der Satzung des 

ESF des VÖB zahlen die Institute einen 

Beitrag in Höhe von 0,005 Prozent ihrer 

Bemessungsgrundlage, mindestens je-

doch 2 500 Euro als Beitrag. Bis spätes-

tens zum 30. September eines Jahres le-

gen sie dazu eine schriftliche Bestätigung 

ihres Abschlussprüfers darüber vor, dass 

die Bemessungsgrundlage zutreffend er-

mittelt wurde. 

Daneben gibt es sowohl im genossen-

schaftlichen Bereich als auch im Sparkas-

sensektor noch eine spezielle Anforde-

rung der jeweiligen Sicherungssysteme 

auf Grundlage der CRR. Grundsätzlich se-

hen die Vorschriften der CRR vor, dass die 

Beträge direkter, indirekter und synthe-

tischer Positionen in Kapitalinstrumenten 

von Instituten vom jeweiligen hartem 

Kern-, zusätzlichem Kern- und Ergän-

zungskapital abgezogen werden. Im 

Zuge des Konsultationsprozesses zur CRR 

konnte für Beteiligungen innerhalb des 

genossenschaftlichen und des Sparkas-

sen-Haftungsverbundes die Nutzung der 

Ausnahmeregelung des Art. 49 Abs. 3 

CRR erreicht werden.

Die Ausnahme dieser direkten, indi-

rekten und synthetischen Beteiligungs-

positionen vom Beteiligungsabzug ist da-

von abhängig, dass im Rahmen einer er-

weiterten Zusammenfassungsrechnung 

(EZR) nachgewiesen wird, dass eine 

Mehrfachbelegung von Eigenmitteln in-

nerhalb der Mitglieder des Sicherungssys-

tems ausgeschlossen ist. Hierfür sind von 

den Instituten im halbjährlichen Rhyth-

mus Meldebögen zur Erhebung der ver-

bundinternen Beteiligungen beziehungs-

weise Eigenmittelinstrumente auszufül-

len und an die Sicherungseinrichtung zu 

übersenden. Zum Meldestichtag des 31. 

Dezember eines jeden Jahres sind diese 

Meldebögen vom Abschlussprüfer prüfen 

zu lassen. Unter Beachtung des Internati-

onal Standard on Assurance Engage-

ments (ISAE) 3000 (revised) werden ent-

sprechende Prüfungen durchgeführt. Da-

nach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass hinreichende Sicher-

heit darüber erlangt wird, ob der dieser 

Bescheinigung beigefügte Meldebogen 

des Instituts zum Stichtag frei von we-

sentlichen falschen Angaben ist.

EU-Zweigniederlassungen

Bescheinigung der gesamten Aktiva von 

EU-Zweigniederlassungen aus Nicht-Euro-  

Ländern im Rahmen der Einreichung der 

Gebührenfaktoren für die Aufsichtsge-

bühr der EZB: Eine Bescheinigung, die 

aufgrund bestimmter Merkmale des Insti-

tuts zu erstellen ist, wird bei der Prüfung 

der gesamten Aktiva der nach den Rech-

nungslegungsvorschriften für statistische 

Meldungen gemäß der EZB-Verordnung 

(EU) 1071/2013 erstellten Finanzaufstel-

lung „Gesamte Aktiva“ im Sinne des 

EZB-Beschlusses (EU) 2015/530 erstellt.

Diese Meldepflicht trifft EU-Zweignieder-

lassungen in Deutschland von Auslands-

instituten, die unter den § 53b KWG fal-

len. Hieraus betrifft dies solche Institute, 

deren Sitz der Hauptniederlassung in 

einem Land liegt, das eine andere Wäh-

rung als den Euro hat, wie (noch) Groß-

britannien oder Ungarn und die nicht die 

SSM-Opt-In-Option gewählt haben. Hin-

tergrund dieser Melde- und Prüfungs-

pflicht ist, dass auf Grundlage der gesam-

ten Aktiva die Aufsichtsgebühr an die 

EZB berechnet wird. Diese Institute ent-

falten eine für die Berechnung dieser Ge-

bühre relevante Geschäftstätigkeit nur 

insoweit, wie sie EU-Zweigniederlassun-

gen betreiben.14)

Diese Prüfung erfolgt gemäß des IDW PS 

480 „Prüfung von Abschlüssen, die nach 

Rechnungslegungsgrundsätzen für einen 

speziellen Zweck aufgestellt wurden“ so-

wie des IDW Prüfungsstandards 490 „Prü-

fung von Finanzaufstellungen oder de-

ren Bestandteilen“. In diesem Fall sind 

diese Prüfungsstandards zusammen an-

zuwenden, da der Prüfungsgegenstand 

eine Finanzaufstellung ist, die nach Rech-

nungslegungsgrundsätzen für einen spe-

ziellen Zweck aufgestellt wurde.

Bankenabgabe 

Untersuchungshandlungen in Bezug auf 

die Richtigkeit der nach Restrukturie-

rungsfonds-Verordnung (RStruktFV) an 

die FMSA zu übermittelnden Informati-

onen für die Beitragserhebung gemäß 

Restrukturierungsfondsgesetz (RStrukt-

FG) – Bankenabgabe: Im Rahmen des 

Übergangs auf einen einheitlichen Ban-

kenabwicklungsmechanismus wurde eine 

Neuordnung der Finanzierung von Ab-

wicklungsmaßnahmen durchgeführt. In 

diesem Zusammenhang wird zum einen 

auf der Grundlage der BRRD zur Finanzie-

rung von Abwicklungsmaßnahmen auf 

nationaler Ebene der Restrukturierungs-

fonds vorgehalten. Zum anderen wurde 

zur Finanzierung von Abwicklungsmaß-

nahmen auf EU-Ebene der EU-Abwick-

lungsfonds (Single Resolution Fund – SRF) 

auf Basis der SRM-Verordnung aufge-

baut. Dabei stellt die SRM-VO die Umset-

zung der BRRD auf europäischer Ebene 

für Institute aus den Mitgliedsstaaten dar, 

die am einheitlichen Aufsichtsmechanis-
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mus (SSM) teilnehmen. Für die verblei-

benden Institute aus dem Anwendungs-

bereich der BRRD wurde das BRRD-Um-

setzungsgesetz umgesetzt, durch das das 

Sanierungs- und Abwicklungsgesetz neu 

implementiert und das RStruktFG sowie 

die RStruktFV angepasst wurden.

Der Restrukturierungs- und der EU-Ab-

wicklungsfonds sind mit ausreichenden 

Mitteln auszustatten, die von den bei-

tragspflichtigen Instituten aufzubringen 

sind und zunächst während einer Auf-

bauphase angesammelt werden. Die Fi-

nanzmittel werden während der Auf bau-

phase jeweils mittels Jahresbeiträgen  

erbracht. Sinkt die Finanzmittelausstat-

tung nach der Aufbauphase auf zwei 

Drittel der Zielausstattung, leben die re-

gulären Beiträge wieder auf, um binnen 

sechs Jahren wieder die Zielausstattung 

des jeweiligen Fonds zu erreichen.

Informationen an die FMSA

Die beitragspflichtigen Institute haben 

zur Berechnung der Jahresbeiträge Infor-

mationen (Jahresabschluss und sonstige 

Informationen) an die FMSA zu übermit-

teln. Die diesbezüglichen Formate und 

Darstellungsformen legt die FMSA fest. 

Nach RStruktFV konnte die FMSA im Hin-

blick auf die EU-Bankenabgabe 2015 eine 

Bestätigung der Abschlussprüfer hinsicht-

lich der rechnerischen und sachlichen 

Richtigkeit der übermittelten Informati-

onen von großen Instituten verlangen. 

Dieses Ermessen hatte die FMSA vollstän-

dig ausgeübt. Für die unter die BRRD zu 

subsumierenden Institute wird nach ak-

tueller Auffassung keine Bestätigung 

eines Wirtschaftsprüfers benötigt.

Die beitragspflichtigen Institute gemäß 

SRM-Verordnung haben zur Berechnung 

der Jahresbeiträge Informationen an die 

FMSA zu übermitteln, die diese an den 

SRF weiterleitet. Eine Rechtsgrundlage 

zur Anforderung einer Prüferbestätigung 

im Hinblick auf die nach der SRM-VO er-

hobene EU-Bankenabgabe ab 2016 be-

steht nicht mehr explizit. Sie kann sich 

aber aus Art. 6 DV EU/2015/81 ergeben, 

wonach der Ausschuss die Darstellungs-

formen der zu übermittelnden Informati-

onen festlegt. Hier besteht die Möglich-

keit, Prüferbestätigungen verlangen zu 

können. Für 2016 war nach Abstimmung 

des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

mit der FMSA eine Bescheinigung eines 

Wirtschaftsprüfers für die EU-Bankenab-

gabe nicht mehr notwendig. Das Institut 

konnte entscheiden, ob die Geschäftslei-

tung mittels Unterzeichnung die sach-

liche Richtigkeit der Meldedaten bestä-

tigt oder eine WP-Bescheinigung einge-

holt. Die FMSA akzeptiert in diesem 

Zusammenhang die Durchführung ver-

einbarter Untersuchungshandlungen auf 

Basis des ISRS 4400.

Gemäß der Entscheidung des SRB waren 

2017 beitragspflichtige Institute, die un-

ter EZB-Aufsicht stehen, verpflichtet, bei 

der FMSA eine Bestätigung zu Positionen 

im Meldebogen einzureichen. Institute, 

die unter die Regelung für Pauschalbei-

träge fallen, sind hiervon ausgenommen. 

Gemäß SRB stehen folgende Möglich-

keiten für diese Institute zur Auswahl:

  

–  eine Bestätigung eines Wirtschaftsprü-

fers oder 

–  eine durch die Geschäftsleitung des Ins-

tituts unterschriebene Bescheinigung.

Solche Aufträge werden ebenfalls in 

Über einstimmung mit dem für diese Auf-

träge geltenden ISRS 4400 durchgeführt.

Bescheinigung gemäß § 45 beziehungs-

weise § 72 der Rahmensatzung des DSGV: 

Nach seiner Rahmensatzung hat der 

Deutsche Sparkassen- und Giroverband 

(DSGV) das Recht, durch von ihm auszu-

wählende Prüfer die wirtschaftliche Situ-

ation jedes Mitgliedsinstituts auf dessen 

Kosten zu prüfen. Diese Prüfung ist min-

destens einmal jährlich durchzuführen. 

Die Ergebnisse, insbesondere, dass die 

Meldungen von Zahlen im Rahmen des 

Risiko-Monitoring den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechen und deren bewer-

tete Analyse durch den beauftragten 

Prüfer, werden dem Sicherungssystem 

mitgeteilt. Vor diesem Hintergrund hat 

das IDW mit dem DSGV einen Musterbe-

richt, der auf ISRS 4400 beruht, abge-

stimmt.

Sonstige Bescheinigungen

Bescheinigung zur Aufstellung der Beträ-

ge der Abzugsposten für Zwecke der An-

tragstellung nach § 16j Abs. 2 Satz 2  

FinDAG bei der BaFin: Das Gesetz über 

die BaFin (FinDAG) ist die Rechtsgrundla-

ge für deren Errichtung und Tätigkeit. 

Gemäß § 15 FinDAG sind, soweit die Kos-

ten nicht durch Gebühren, gesonderte  

Erstattungen oder sonstige Einnahmen 

gedeckt werden, diese unter Berücksichti-

gung von Fehlbeträgen, nicht eingegan-

genen Beträgen und Überschüssen der 

Vorjahre anteilig auf die betroffenen Un-

ternehmen umzulegen.

Die Grundsätze der Umlageberechnung 

werden in den §§ 16 bis 16j FinDAG fest-

gelegt. Einnahmen, die zwei Aufsichtsbe-

reichen gemeinsam zugerechnet werden 

können, sind entsprechend dem Verhält-

nis der Kosten, die den Aufsichtsbe-

reichen unmittelbar zuzurechnen sind, 

abzuziehen. Einnahmen, die keinem Auf-

sichtsbereich unmittelbar zugerechnet 

werden können, sind vor Verteilung der 

Gemeinkosten von diesen abzuziehen. 

Die Redaktion informiert täglich in der Rubrik „Tagesmeldungen“.

www.kreditwesen.de/tagesmeldungen

Folgen Sie uns auch auf
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Für die verschiedenen Gruppen der zur 

Zahlung Verpflichteten gibt es unter-

schiedliche Möglichkeiten, Abzugspositi-

onen geltend zu machen. Für Umlage-

pflichtige der Gruppe Kredit- und Finanz-

dienstleistungsinstitute, die in der Rechts-

form des Einzelkaufmanns tätig sind, ist 

die um ein fiktives Geschäftsführergehalt, 

das auf die Höhe des Jahresüberschusses 

und die Höhe der Bilanzsumme begrenzt 

ist, verminderte Bilanzsumme Grundlage 

der Umlageberechnung. Das fiktive Ge-

schäftsführergehalt ist durch eine Be-

scheinigung eines Wirtschaftsprüfers zu 

belegen.

Für Wertpapierdienstleistungsunterneh-

men und Anlageverwalter sind bei der 

Ermittlung der umlagerelevanten Ergeb-

nisse auf Antrag von dem Provisionser-

gebnis, das als Grundlage für die Berech-

nung dient, diverse Nettoertragspositi-

onen abzuziehen. Die Beträge der 

Abzugsposten sind durch eine Bestäti-

gung eines Wirtschaftsprüfers nachzu-

weisen. Hierbei sind keine speziellen For-

men der Berichterstattung vorgesehen. 

Somit ist eine allgemeine Berichterstat-

tung in Form eines Prüfungsvermerks die 

adäquate Vorgehensweise.

Prüfungen außerhalb  

des Jahresabschlusses

Prüfungen von Governance-, Risk-, und 

Kontroll-Systemen (IDW PS 980 bis 983): 

In den letzten Jahren gab es eine ver-

stärkte Nachfrage nach freiwilligen Prü-

fungen von internen Governance-, Risk- 

und Kontroll-Systemen, um die entspre-

chende Qualität gezielter beurteilen zu 

können. Auch für den Aufsichtsrat kön-

nen solche Prüfungen sinnvoll sein, um 

die Implementierung und Wirksamkeit 

der Governance-, Risk- und Kontroll-Sys-

teme besser einschätzen zu können. Die 

Formen dieser Prüfungen können im We-

sentlichen in Konzeptions-, Angemessen-

heits- und Wirksamkeitsprüfungen unter-

schieden werden.

Hierbei hatte das IDW 2011 mit IDW PS 

980 einen Standard für die Prüfung von 

Compliance-Management-Systemen(CMS) 

entwickelt.15) In 2017 kamen dann die PS 

981 „Grundsätze ordnungsmäßiger Prü-

fung von Risikomanagementsys te men“16), 

PS 982 „Grundsätze ordnungsmäßiger 

Prüfung des internen Kontroll sys tems des 

internen und externen Berichtswesens“17) 

sowie der PS 983 „Grundsätze ordnungs-

mäßiger Prüfung von Internen Revisions-

systemen“18) hinzu.

Solche Prüfungen sind betriebswirt-

schaftliche Prüfungen außerhalb der Jah-

resabschlussprüfung. In Abhängigkeit 

von der Gestaltung des Auftrags hat der 

Prüfer einen schriftlichen Prüfungsbe-

richt zu verfassen, der ein Prüfungsurteil 

über den Prüfungsgegenstand enthält.

Sofern sich die Prüfung auf die Aussagen 

zur Angemessenheit und Implementie-

rung des internen Systems bezieht (An-

gemessenheitsprüfung) ist etwa folgen-

des Prüfungsurteil abzugeben: Urteil, ob 

die zu einem bestimmten Zeitpunkt im-

plementierten Regelungen des internen 

Systems in der jeweiligen Beschreibung 

in Übereinstimmung mit den ange-

wandten Grundsätzen in allen wesent-

lichen Belangen angemessen dargestellt 

sind, ob die dargestellten Regelungen in 

Übereinstimmung mit den angewandten 

Grundsätzen in allen wesentlichen Belan-

gen geeignet waren, mit hinreichender 

Sicherheit die Ziele des Systems zu errei-

chen, und ob die dargestellten Rege-

lungen in allen wesentlichen Belangen 

zu einem bestimmten Zeitpunkt imple-

mentiert waren.

Eine Pflicht zur Durchführung solcher 

Prüfungen ist bislang nicht vorgesehen. 

Es ist jedoch denkbar, dass solche Prü-

fungen künftig vermehrt eingesetzt wer-

den, um zum Beispiel Aufsichtsbehörden 

die Beseitigung von Mängeln aus Jahres-

abschluss- oder Sonderprüfungen aufzu-

zeigen oder allgemein eine gesetzeskon-

forme Umsetzung zeigen zu können.

Ausweitung der Anforderungen

Neben die hohen Anforderungen an die 

Jahresabschlussprüfungen von Instituten 

treten aufgrund verschiedener Anlässe 

weitere Bescheinigungen und Berichte, 

die sowohl die Institute als auch die zu-

ständigen Wirtschaftsprüfer vor vielfäl-

tige Herausforderungen stellen. Darüber 

hinaus gibt es für bestimmte Institute Er-

weiterungen der Aufträge zu Jahresab-

schlussprüfungen aufgrund ihrer Zuge-

hörigkeit zum genossenschaftlichen oder 

Sparkassensektor. Außerdem verlangen 

auch andere an den Instituten interes-

sierte Gruppen, wie insbesondere Inves-

toren, Anteilseigner oder Geschäftspart-

ner, zusätzliche freiwillige Prüfungen von 

Governance-, Risk- und Kontrollsyste-

men. Auch wenn hier teilweise in den 

letzten Jahren Erleichterungen getroffen 

wurden, etwa durch EinSiG, ist insgesamt 

auch hier eine Ausweitung der Anforde-

rungen an Institute festzustellen.

Fußnoten
1) Vgl. IDW, IDW Positionspapier zu vorformulierten 
Bescheinigungen, in: www.idw.de, Abruf: 18.08.2017.
2) Vgl. IDW, IDW Positionspapier zu vorformulierten 
Bescheinigungen, in: www.idw.de, Abruf: 18.08.2017, 
S. 1 f.
3) Abrufbar unter: www.bundesbank.de, Abruf am: 
23.08.2017.
4) Vgl. www.ecb.europa.eu/press, Abruf am 25.08. 
2017.
5) Vgl. http://eur-lex.europa.eu, Abruf am 25.08. 
2017.
6) Vgl. www.bundesbank.de, Abruf am 25.08.2017.
7) Vgl. ESF, in: https://einlagensicherungsfonds.de, 
Abruf: 29.08.2017.
8) Vgl. ESF, in: https://bankenverband.de/media, Ab-
ruf: 29.08.2017.
9) Vgl. ESF, in: https://bankenverband.de/publikatio-
nen, Abruf: 31.08.2017.
10) Die privaten Bausparkassen unterliegen der ge-
setzlichen Einlagensicherung der EdB.
11) Vgl. BVR, in: www.bvr.de, Abruf: 30.08.2017.
12) Vgl. DSGV, in: www.dsgv.de, Abruf: 30. August 
2017.
13) Vgl. VÖB, in: www.voeb.de, Abruf: 30.08.2017.
14) Artikel 30 Absatz 1 der SSM-VO: „Die EZB er-
hebt bei den in den teilnehmenden Mitgliedstaaten 
niedergelassenen Kreditinstituten und bei den in 
teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen 
Zweigstellen von in nicht teilnehmenden Mitglied-
staat niedergelassenen Kreditinstituten eine jährli-
che Aufsichtsgebühr.“ Erwägungsgrund 77 Satz 3 
zur SSM-VO lautet: „Die Kosten der Beaufsichti-
gung sollten von den beaufsichtigten Unternehmen 
übernommen werden. Die Ausübung von Aufsichts-
aufgaben durch die EZB sollte daher durch jährliche 
Gebühren finanziert werden, die in den teilneh-
menden Mitgliedstaaten niedergelassene Kreditins-
titute entrichten. Die EZB sollte auch von in einem 
teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassenen 
Zweigstellen eines in einem nicht teilnehmenden 
Mitgliedstaat niedergelassenen Kreditinstituts Ge-
bühren erheben dürfen, um ihre Kosten der Beauf-
sichtigung dieser Zweigstellen als Aufsichtsbehörde 
des Aufnahmemitgliedstaats zu decken.
15) Vgl. IDW, in: FN-IDW 4/2011, S. 203 ff.
16) Vgl. IDW, in: www.idw.de, Abruf: 30.08.2017.
17) Vgl. IDW, in: www.idw.de, Abruf: 30.08.2017.
18) Dieser IDW Prüfungsstandard wurde gemein-
schaftlich mit dem DIIR – Deutsches Institut für In-
terne Revision e.V. (DIIR) erarbeitet.

Zwibi

Die Autoren vertreten in diesem Beitrag  
ihre persönliche Auffassung.
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